
3386 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 15. Dezember 1987 betreffend ein Bundes

gesetz, mit dem das Hochultaxengesetz 1972, das Kunsthochschul-Organisationsge

setz 1970 und das Forschungsorganisationsgesetz 1981 geändert werden; 

Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf in 408 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 408 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderung beschlossen: 

Artikel III, Z 2 lautet: 

"2. Dem § 15 ist folgender Abs. 5 anzufügen: 

'(5) Einnahmen aus solchen Arbeiten, soweit sie nicht unter § 2 Abs. 2 lit. b 

UOG fallen, gemäß Abs. 2 bis 4 sind im Sinne des § 17 Abs. 5 des 

Bundeshaushaltsgesetzes, 8GB!. Nr. 213/1986, für die Zwecke der jeweiligen 

Einrichtungen (Abs. 1) unter Bedachtnahme auf deren Zielsetzungen und 

Aufgaben für Personalausgaben sowie Aufwendungen für Geräte und Einrich

tung sowie Betriebsmittel und sonstige Ausgaben zu verwenden.' " 
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